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sgegenstand und Anwendungsbereich 
AGB für den Abruf von Angeboten von SV-Media 
 
1. Vertragsgegenstand und Anwendungsbereich 
 
1.1. 
SV-Media ist ein Angebot des Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V., Steinerne Furt 71, 86167 Augsburg 
(nachfolgend "SV" genannt). 
 
1.2.  
Für den Abruf der Inhalte von SV-Media gelten die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend 
„AGB“). Für die Anmeldung zu SV-Media gelten ergänzend die Nutzungsbedingungen für SV-Media. 
2. Änderung der AGB und Vertragsübernahme 
1.3 
Der SV ist berechtigt, den Inhalt dieser AGB mit Zustimmung des Kunden zu ändern, sofern die Änderung unter 
Berücksichtigung der Interessen des SV für den Kunden zumutbar ist. Die Zustimmung zur Vertragsänderung gilt als 
erteilt, sofern der Kunde der Änderung nicht binnen vier Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung schriftlich 
widerspricht. Der SV verpflichtet sich, den Kunden mit der Änderungsmitteilung auf die Folgen eines unterlassenen 
Widerspruchs hinzuweisen. 
 
2. Zustandekommen des Nutzungsvertrages und Leistungsumfang 
 
2.1.  
Der Vertrag über die Erbringung kostenpflichtiger SV-Media Dienste zwischen dem SV und dem Kunden kommt  
dadurch zu Stande, dass der SV den Abruf oder die Bestellung des angemeldeten Kunden mit der Bereitstellung der  
Leistung annimmt. Der SV behält sich vor, das Angebot des Kunden auf Abschluss eines Nutzungsvertrages im  
Einzelfall aus gewichtigen Gründen abzulehnen. 

 
Der Nutzungsvertrag über ein Live-Paket gewährt das Recht, für den jeweiligen Zeitraum auf die bestellte  
Veranstaltung zuzugreifen.  
 
Der Nutzungsvertrag über das Premium-Paket hat eine Laufzeit von 12 Monaten und beginnt nach Vertragsschluß 
(durch Eingabe des Benutzernamens und Passworts nach Zugang per eMail) und endet mit vollständiger Erfüllung der 
gegenseitigen Vertragspflichten. Einer Kündigung bedarf es insoweit nicht.   
 
Unter Streaming im Sinne dieser AGB ist dabei die mit der Übermittlung zeitgleich und unveränderte 
Nutzung durch den Kunden zu verstehen, bei dem keine dauerhafte Kopie auf dem Endgerät des Nutzers erstellt wird.  
 
2.2. 
Die vom SV dem Kunden zur Verfügung gestellten Inhalte sind rechtlich geschützt, insbesondere 
durch Urheber- und Leistungsschutzrechte. Dem Kunden wird lediglich das nicht ausschließliche,  
nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare beschränkte Nutzungsrecht eingeräumt, die Inhalte innerhalb der 
vertraglich vorgesehen Grenzen (Streaming, Einzelabruf und/oder Abonnement, zeitlich befristet) zur Vorführung im 
privaten Bereich für nicht gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung der übrigen Bestimmungen des 
Vertragsverhältnisses zu nutzen. 
 
Bezieher des Premium-Paketes haben ferner die Möglichkeit, jederzeit neben dem vollen Zugriff auf alle Live-Pakte auch 
die im SV-Media eingestellten Lehrfilme und Archive von REIVISION zu benutzen. 
 
2.3.  
Der Kunde erhält keine weitergehenden Nutzungsrechte. Er ist insbesondere nicht berechtigt, die Inhalte in irgendeiner 
Weise zu bearbeiten oder zu verändern, die Inhalte Dritten zur Verfügung zu stellen oder öffentlich zugänglich zu 
machen, Inhalte auf physische Träger zu kopieren (zu „brennen“) und/oder auf tragbare Abspielgeräte zu kopieren oder 
zu übertragen. 
 
2.4.  
Die aktuelle Preis- und Leistungsübersicht ist ab 1.8.2009 auf http://212.202.234.212/site/index.php?id?=1152 
einzusehen und wird als wesentlicher Vertragsbestandteil akzeptiert. 
4. Nutzungsentgelt 
3. Nutzungsentgelte 
 
3.1 
Der Kunde verpflichtet sich, das jeweilige Nutzungsentgelt für die kostenpflichtige SV-Media nach Maßgabe der 
nachfolgenden Regelungen zu zahlen. 
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3.2 
Die Abrechnung beginnt am Tag des Vertragsschlusses. 
 
3.3 
Die Rechnungen werden auf dem Postweg versendet. 
 
3.4 
Die Zahlung der Entgelte kann ausschließlich durch Lastschrifteinzug und Kreditkartenzahlung erfolgen. 
 
3.5 
Im Falle des Zahlungsverzuges gelten die gesetzlichen Regelungen.  
 
Bei Sperrung aufgrund von erheblichen Pflichtverletzungen gemäß Ziffer 4.1 bestehen die Zahlungspflicht sowie die 
Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen Zahlungsverzuges fort. 
 
Für den Fall einer vom SV ausgesprochenen Kündigung aus wichtigem Grund, ist der SV berechtigt, einen Betrag in 
Höhe von 75 % (fünfundsiebzig Prozent) der Summe des jährlichen Nutzungsentgeltes, die der Kunde bei zeitgleicher 
fristgerechter Kündigung während der Vertragslaufzeit noch hätte entrichten müssen, zu verlangen, falls der Kunde nicht 
nachweist, dass dem SV überhaupt kein Schaden entstanden ist oder der tatsächliche Schaden wesentlich niedriger ist 
als dieser Betrag. 
 
3.6. 
Die Zahlungspflicht des Kunden besteht auch für Nutzungsentgelte, die dadurch entstanden sind, dass Dritte befugt oder 
unbefugt Inhaltabrufe über den Anschluss des Kunden oder unter Verwendung der Passwörter des Kunden genutzt 
haben. Dies gilt nicht, wenn der Kunde die Nutzung nicht zu vertreten hat. Dem Kunden obliegt der Nachweis, dass er die 
Nutzung nicht zu vertreten hat. 
5. Jugendschutz 
4. Besondere Pflichten und Obliegenheiten des Kunden 
 
4.1.  
Der Kunde darf SV-Media nicht missbräuchlich nutzen, insbesondere darf er 
 
 a)  
den abgerufenen Inhalt ausschließlich für Vorführungen im privaten Bereich für nichtgewerbliche Zwecke nutzen; 
  
b)  
den abgerufenen Inhalt nicht öffentlich vorführen, öffentlich zugänglich machen, permanent und/oder lokal speichern, 
senden, bearbeiten, vervielfältigen, verbreiten, vertreiben, öffentlich wiedergeben, bewerben, derartige Nutzungen 
unterstützen oder ihn sonst außerhalb des vertraglich bestimmten Zwecks in irgendeiner Form nutzen; 
 
c)  
den abgerufenen Inhalt nur unter Beachtung des nationalen und internationalen Urheberrechts im Rahmen der durch 
diesen Vertrag eingeräumten Nutzungsrechte nutzen und den Inhalt nicht vervielfältigen; 
 
d) 
Urheber- und Schutzrechtsvermerke für den Inhalt nicht entfernen oder verändern. Der Kunde hat den Inhalt vor jeglicher 
Nutzung durch Nichtberechtigte und vor sonstigem Missbrauch zu schützen. 
4.2.  
Der Kunde haftet gegenüber dem SV für Schäden, Kosten und Aufwendungen, die durch Verstöße gegen die sich aus 
dem Nutzungsvertragsverhältnis zwischen dem SV und dem Kunden, insbesondere der sich aus Ziffer 4 ergebenden 
Pflichten entstehen und stellt den SV von hierdurch entstehenden Ansprüchen Dritter frei. Dies gilt nicht, wenn der Kunde 
den Verstoß nicht zu vertreten hat. Dem Kunden obliegt der Nachweis, dass er den Verstoß nicht zu vertreten hat. 
 
4.3.  
Bei Verstößen gegen die dem Kunden aus dem Nutzungsvertragsverhältnis obliegenden Pflichten sowie bei begründeten 
erheblichen Verdachtsmomenten für eine Pflichtverletzung ist der SV berechtigt, die jeweilige Leistung oder 
Funktionalität, von der die Verletzung ausgeht, zu sperren. Im Falle einer Pflichtverletzung des Kunden sowie bei 
begründeten erheblichen Verdachtsmomenten für eine Pflichtverletzung ist der SV ferner berechtigt, das 
Nutzungsvertragsverhältnis aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. 
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5. Haftung 
7. Haftung 
5.1.  
Für Personenschäden haftet der SV unbeschränkt. Für sonstige Schäden haftet er, wenn er oder einer seiner 
Erfüllungsgehilfen eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) in einer den Vertragszweck gefährdenden Weise 
verletzt hat oder der Schaden auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vom SV oder einer seiner Erfüllungsgehilfen 
zurückzuführen ist. Erfolgt eine schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) nicht grob 
fahrlässig oder vorsätzlich, so ist die Haftung vom SV auf solche typischen Schäden begrenzt, die für den SV zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses vernünftigerweise vorhersehbar waren. 
 
5.2.  
Diese Haftungsbeschränkung gilt für vertragliche und außervertragliche Ansprüche. Die Haftung aufgrund zwingender 
gesetzlicher Vorschriften bleibt unberührt. 
 
6. Laufzeit und Beendigung des Nutzungsvertrages 
 
6.1.  
Der Nutzungsvertrag über ein Live-Paket gewährt das Recht, für den jeweiligen Zeitraum auf die bestellte Veranstaltung 
zu zugreifen. 
 
Der Nutzungsvertrag über das Premium-Paket hat eine Laufzeit von 12 Monaten und beginnt nach Vertragsschluß 
(durch Eingabe des Benutzernamens und Passworts nach Zugang per eMail) und endet mit vollständiger Erfüllung der 
gegenseitigen Vertragspflichten. Einer Kündigung bedarf es insoweit nicht.   
 
6.2.  
Beiden Parteien bleibt das Kündigungsrecht aus wichtigem Grund vorbehalten. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
 
7. Datenschutz 
bei der Bekämpfung der unerlaubten Vervielfältigung (Anti-Piraterie) 
Personenbezogene Daten werden, sofern nicht eine separate zusätzliche Einwilligung vorliegt oder das Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG), das Telemediengesetz (TMG) oder eine andere Rechtsvorschrift es anordnet oder erlaubt, seitens 
des SV nur zum Zwecke der Begründung des Kundenverhältnisses, der Vertragsbegründung und -abwicklung, zu 
Abrechnungszwecken erhoben, verarbeitet und genutzt.  
 
8. Widerrufsrecht 
11. Widerrufsrecht 
Der Kunde kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Widerrufsbelehrung. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs (oder der evtl. gelieferten Hardware) binnen der 
vorgenannten Frist. (Live-Paket siehe Punkt 10. Besondere Hinweise). Der Widerruf ist zu richten an: 
 
Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V., Steinerne Furt 71, 86167 Augsburg 
 
9. Widerrufsfolgen 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene 
Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben.  
 
10. Besondere Hinweise 
 
Das Widerrufsrecht des Kunden erlischt vorzeitig, wenn der SV mit der Ausführung der Dienstleistung mit ausdrücklicher 
Zustimmung des Kunden vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder der Kunde diese selbst veranlasst hat (z.B. 
durch Abruf von Inhalten aus SV-Media). 
 
11. Sonstiges 
 
Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen dem SV und dem Kunden gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen 
inländischer Parteien maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
 
Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine oder mehrere Klauseln dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so 
wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
 


